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der im Dantecommentar des Anonimo Florentino enthaltenen 
Parallelstellen, welche die Benutzung einer gemeinsamen Quelle 
erkennen lassen, die aber bei Dino willkürlich verändert ist.

In der Revue des questions historiques LXVII, S. 199, 
giebt A. Prost einen zweiten Aufsatz über Venetianische 
Chronisten, der Ergänzungen und Zusätze mittheilt, mit 
Rücksicht auf eine Besprechung des ersten von Desimoni im 
Archivio storico Italiano.

In der Zeitschrift für Kirchengesch. VI, 2, S. 193ff. 
berichtet P. Hinschius über die ‘kanonistischen Hand­
schriften der Hamilton’schen Sammlung’, vorzüglich ausführlich 
und eingehend über die im N. A. VIII, S. 332—335 von Ewald 
kurz beschriebene Nr. 132.

Im zweiten Heft von Höhlbaums Mittheilungen aus dem 
Kölner Stadtarchiv hat Prof. Frensdorff die beiden Texte 
der Kölner Dienstmannenrechte aus den Handschriften 
neu herausgegeben und erläutert.

Das dritte Heft derselben enthält einen Plan zur systema­
tischen Ordnung des Archivs und Regesten über die in dem­
selben befindlichen Originale und alten Copieen (nicht in 
Büchern oder Acten enthalten) von 927 bis 1274, von Dr. 
L. Korth.

L. Rockinger hat in den Abh. der k. bayer. Akad. 
3. CI. XVII, 1, eine Abhandlung veröffentlicht: ‘Der Könige 
Buch und der sog. Schwabenspiegel. Darin ist sehr eingehend 
jene Schrift und das Verhältnis der beiden untersucht; jenes 
Geschichtswerk, welches nur bis auf Konrad III. reicht und 
fast ganz auf der Kaiserchronik beruht, ist wesentlich mit der 
Absicht geschrieben, überall auf den Werth und die Noth­
wendigkeit von Recht und Gerechtigkeit hinzuweisen, auch ein­
zelne Sätze hervorzuheben, es nimmt Bezug auf den Schwaben­
spiegel wie dieser auf die Geschichte. Beide können daher 
nur von demselben Vf. sein, in welchem R. einen rechtskundigen 
Geistlichen aus dem Würzburgischen Franken nachzuweisen 
sucht; als Entstehungszeit ergiebt sich ihm die erste Hälfte 
der sechziger Jahre des 13. Jahrhunderts, in Uebereinstimmung 
mit der früher von ihm mitgetheilten Nachricht von einer schon 
1268 vorhandenen Hs. des Schwabenspiegels.

Die Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde hat ein 
Verzeichnis der Rheinischen Weistümer, bearbeitet 
von Crecelius, Lamprecht und Loersch, nebst einer 

 ausschließlich zur  
nich . §53 und §60a–e UrhG


